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BERICHT AN DEN KÖNIG


Sire,


mit vorliegendem Entwurf eines Königlichen Erlasses wird bezweckt, Artikel 445 § 5 des Einkommensteuergesetzbuches 1992 (nachstehend "EStGB 92") auszuführen, indem eine Skala von Geldbußen für die verschiedenen unten erwähnten Situationen festgelegt wird.

	In Artikel 445 § 5 des EStGB 92 ist ein System von Geldbußen bei Nichteinhaltung der in Artikel 473 des EStGB 92 festgelegten Pflicht zur spontanen Einreichung einer Erklärung vorgesehen.

	Artikel 473 § 1 betrifft nur bebaute unbewegliche Güter, die in Belgien oder im Ausland gelegen sind, und Material und Ausrüstung, die in Belgien gelegen sind.

	Paragraph 2 dieses Artikels betrifft Steuerpflichtige, die am 31. Dezember 2020 Inhaber eines dinglichen Rechts an einem im Ausland gelegenen unbeweglichen Gut sind, und Steuerpflichtige, die ein dingliches Recht an einem im Ausland gelegenen unbeweglichen Gut erwerben oder veräußern. Durch diesen Paragraphen sind sie verpflichtet, dies der Generalverwaltung Vermögensdokumentation spätestens am 31. Dezember 2021 beziehungsweise binnen vier Monaten ab einem Erwerb oder einer Veräußerung nach dem 31. Dezember 2020 von sich aus anzugeben.

	Mit vorliegendem Entwurf eines Königlichen Erlasses wird vorgeschlagen, eine Skala von spezifischen Geldbußen, die in die Zuständigkeit der Generalverwaltung Vermögensdokumentation fallen, einzuführen, wenn gegen Artikel 473 des EStGB 92 verstoßen wird. Mit dieser Skala wird der Betrag der Geldbußen formalisiert, die aufgrund von Artikel 445 § 5 des EStGB 92 auf der Grundlage des Betrags der bewerteten oder neu bewerteten Katastereinkünfte angewandt werden.

	Dem Gutachten Nr. 74.014/1/V des Staatsrates vom 11. August 2023 ist Rechnung getragen worden.


Kommentar zu den Artikeln

Artikel 1 - In Absatz 1 dieses Artikels wird die Skala der Geldbußen bei Nichteinhaltung der in Artikel 473 des EStGB 92 vorgesehenen Pflichten infolge der verspäteten Einreichung oder der Nichtabgabe einer Erklärung eingeführt.

	In Absatz 2 wird präzisiert, welches Katastereinkommen für die Festlegung des Betrags der Geldbuße in den in Artikel 473 § 1 des EStGB 92 erwähnten Situationen berücksichtigt wird.

	In Absatz 3 wird bestimmt, dass eine Geldbuße für jede Katasterparzelle angewandt werden kann, für die eine Erklärung hätte abgegeben werden müssen oder für die die Erklärung verspätet eingereicht wurde.

	Artikel 2 - In diesem Artikel wird die Zuständigkeit des Ministers der Finanzen festgelegt.

	Soweit, Sire, die Tragweite des Ihnen vorgelegten Erlasses.

	Ich habe die Ehre,


Sire,

der ehrerbietige und getreue Diener
Eurer Majestät zu sein.

Der Minister der Finanzen
V. VAN PETEGHEM

__________




FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST FINANZEN


20. SEPTEMBER 2023 - Königlicher Erlass zur Ausführung von Artikel 445 § 5 des Einkommensteuergesetzbuches 1992 in Bezug auf die Festlegung der Skala der administrativen Geldbußen und deren Anwendungsmodalitäten


			PHILIPPE, König der Belgier,

		Allen Gegenwärtigen und Zukünftigen, Unser Gruß!


	Aufgrund des Einkommensteuergesetzbuches 1992, der Artikel 445 § 5, eingefügt durch das Programmgesetz vom 10. Februar 2021, 473 und 494 § 1 Nr. 4;

	Aufgrund des KE/EStGB 92;

	Aufgrund der Stellungnahme des Finanzinspektors vom 6. April 2023;

	Aufgrund des Einverständnisses der Staatssekretärin für Haushalt vom 4. Juli 2023;

	Aufgrund des Gutachtens Nr. 74.014/1/V des Staatsrates vom 11. August 2023, abgegeben in Anwendung von Artikel 84 § 1 Absatz 1 Nr. 2 der am 12. Januar 1973 koordinierten Gesetze über den Staatsrat;

	Auf Vorschlag des Ministers der Finanzen


		Haben Wir beschlossen und erlassen Wir: 




	Artikel 1 - In Kapitel 3 Abschnitt 17 des KE/EStGB 92 wird ein Artikel 229/7 mit folgendem Wortlaut eingefügt:

	"Art. 229/7 - Die Skala der administrativen Geldbußen für die in Artikel 445 § 5 des Einkommensteuergesetzbuches 1992 erwähnten Verstöße wird wie folgt festgelegt:

	Tabelle

	Art der Verstöße
	Betrag des neuen KE
	Betrag der Geldbuße

	A. Verstoß gegen Artikel 473 des Einkommensteuergesetzbuches 1992 aus Gründen, die unabhängig vom Willen des Steuerpflichtigen sind: 
	
/
	
Entfällt

	
	
	

	B. Verspätete Einreichung oder Nichtabgabe der Erklärung der Ereignisse, die in Artikel 473 § 1 Absatz 1 erster bis dritter Gedankenstrich des Einkommensteuergesetzbuches 1992 erwähnt sind:
	
- KE < 745 EUR
	
1.000 EUR

	 
	- KE ab 745 EUR und unter 2.500 EUR
	2.000 EUR

	 
	- KE > oder = 2.500 EUR
	3.000 EUR

	
	
	

	C. Verspätete Einreichung oder Nichtabgabe der Erklärung der Ingebrauchnahme von neuem oder hinzugefügtem Material oder neuer oder hinzugefügter Ausrüstung und der Änderung oder definitiven Außergebrauchsetzung von Material oder Ausrüstung (Art. 473 § 1 Absatz 1 vierter Gedankenstrich des Einkommensteuergesetzbuches 1992):
	



- KE < 159 EUR
	



Entfällt

	 
	- KE ab 159 EUR und unter 745 EUR 
	1.000 EUR

	 
	- KE ab 745 EUR und unter 2.500 EUR 
	2.000 EUR

	 
	- KE > oder = 2.500 EUR 
	3.000 EUR

	
	
	

	D. Verspätete Einreichung oder Nichtabgabe der Erklärung des Erwerbs und/oder der Veräußerung eines dinglichen Rechts an einem im Ausland gelegenen unbeweglichen Gut oder verspätete Einreichung oder Nichtabgabe der Erklärung des Bestehens eines dinglichen Rechts an einem im Ausland gelegenen unbeweglichen Gut am 31. Dezember 2020 (Art. 473 § 2 des Einkommensteuergesetzbuches 1992): 
	




- KE < 745 EUR 
	




1.000 EUR

	 
	- KE ab 745 EUR und unter 2.500 EUR 
	2.000 EUR

	 
	- KE > oder = 2.500 EUR 
	3.000 EUR



Das Katastereinkommen, das für die Festlegung des Betrags der Geldbuße bei Nichteinhaltung der in Artikel 473 § 1 des Einkommensteuergesetzbuches 1992 vorgesehenen Verpflichtungen berücksichtigt wird, ist dasjenige, das in Anwendung von Artikel 494 desselben Gesetzbuches festgelegt worden ist, das heißt das Katastereinkommen, das auf der Grundlage der neuen Situation, die vom Steuerpflichtigen verspätet erklärt oder von der Verwaltung festgestellt wurde, bewertet oder neu bewertet worden ist.

	Bei verspäteter Einreichung oder Nichtabgabe einer Erklärung werden Geldbußen pro betroffene Katasterparzelle angewandt."


Art. 2 - Der für Finanzen zuständige Minister ist mit der Ausführung des vorliegenden Erlasses beauftragt. 


Gegeben zu Brüssel, den 20. September 2023


PHILIPPE

Von Königs wegen:

Der Minister der Finanzen
V. VAN PETEGHEM

